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ws sie Schreiber sind, weil auch die Richter nicht
starker eingeschränkt sind. Hub er glaubt der Schrei-
ber könne seinen Posten nicht verlassen, und daher
könne Anderwcrths Einschränkung nicht angenommen
werden, Custor folgt Marcacci, Carrard stimmt
Marcacci und Hubern bey, wünscht aber Zurückweisung
des Ganzen zu näherer Entwicklung an eine Commis-
sion. Marcacci vereinigt sich mit Carrard, drssen

Antrag angenommen, und in die Commission gcvrd-
»et werden: Anderwerlh, Carmintran und
Kilchm a n n. l

(Der Beschluß folgt.)

Politische Vorschläge.
XI.

Ueber die Abwendung negativer Verletzungen
der Constitution.

ten werten, so daß Unruhe» und Empörungen vo»
dieser Seite vorgebeugt wird?

Vielleicht möchte man glauben, es komme dem
Directorial» zu, die Constitution zu handhaben, und
selbst die Gesetzgebung zur Erfüllung derselben anzu-
halten. Allein der sechste Titel der Constitution scheint
diese Meynung zu widerlegen und dem Directorium
nur die Besorgung der Vollziehung der Gesetze,
nicht aber der Fundamcntalartikel, wenn eine
der anderen höchsten Gewalten dieselben negativ vcr-
letzt, zu übergeben. Dies zeigt deutlich der 79. Artikel:
„Das Directorium versiegelt die Gesetz: und läßt sie

„bekannt machen ; eö besorgt die Vollziehung derselben."
Nun haben die Constittttionsartikel — oder mck an-
deren Worten, die Fundamentalgesetze — nicht nöthig
besiegelt und bekannt gemacht zu werden, denn das
Volk hat sie durch -die Annahme hinlänglich besiegelt

jimd bekannt gemacht. Also giebt die Constitution dem
Directorium in dieser Rücksicht keine andere Gewalt,

Man kann aufdoppelte Weise eine Consti-als: diejenigen Gesetze vollzieh-» zu lassen, die
tution verletzen: theils durch Handlungen, theils durch nach der Annahme der Constitution von der Legis-
Unterlassungen; entweder dadurch daß man etwas latur gegeben werden. Das Directorium ist also nicht
thut, welches die Constitution verbietet, oder dadurch/im Stande, negativen Verletzungen der Constitu-
daß man etwas unterläßt, welches die Constitution tisn, wenn die gesetzgebenden Räthe sich solche zu
fordert. Die ersteren Verletzungen sind positiv; dwSchulden kommen lassen, abzuhelfen. Es hat gegen
letzteren negativ. Was die positiven Verletzungen be-die Legislatur keine andere Befnzniß, als die vorschla-
trifft, so haben wir in den vorhergehenden Abschnit-^gende und einladende. (Art. 50. und 77.) Es wäre
ten, vornämlich in dem dritten und sechsten, zu zeigen auch höchst bedenklich, der schon großen Macht des

gesucht, wie man ihnen vorbeugen müsse- Nun fol- Directorinms hierdurch einen neuen Zusatz zu geben.

gen uns noch die negativen Verletzungen: Es könnte
nämlich eine der höchsten «Staatsgewalten etwas un-

Deswegen schlagen wir folgendes vor:
4.) Wenn eine Gemeinde, Corporation oder Min»-

terlasscn, welches die Constitution befiehlt, und diesewität der höchsten Gewalten, in der Meynung steht,
Unterlassung könnte Unruhen und Händel verursachen.'es habe eine der höchsten Gewalten bis dahin etwas
Zum Beyspiele, die Constitution befiehlt (Art. 36. unterlassen, das die Constitution fordert, und diese sey

„daß für die Folge das Gesetz die Anzahl bestimmen demnach negativ verletzt, so übergiebt jene Gemeine,
„solle, welche jeder Canton, nach dem Verhäl t-!Corpocation oder Minorität, jener negativ verletzende»
»nisse seiner Bevölkerung, in die Gesetzgebung!Gewalt ein Vorstellungsschreiben, in welchem die Grün-
„zu ernennen hat." Nun haben wir bis jetzt eineide enthalten sind, um deren willen jene Gemeinde,
mit dem Verhältnisse der Bevölkerung, und also mit Corporation oder Minorität, die Constitution für nc-
der Gleichheit keinesweges übereinstimmende Gcsetzqe-
bung, indem kleine und große Cantone die nemliche
Zahl Glieder darum? haben. Wenn nun die gesttzge-
benden Räthe unterlassen, jenem Befehle der
Constitution genug zu thun, und in diesem wichtigen
Stücke, für welches sich die Freunde der neuen Ord-
nung mit Grund am meisten intercssiren, die wahre
Gleichheit herzustellen, wenn sie es ganze Jahre an-
sieben lassen, jenes Gleichheitsgesctz zu geben; wenn
diese Unterlassung in den größeren oder in den schon
Zusammengeschmolzenen Cantonen Unruhen und Hän-
del verursacht, wie soll d a geholfen, wie diejenige
Staatsgewalt, die durch Unterlassung die Con-
sittution verletzt, zur Erfüllung ihrer Pflicht angehal-

gativ verletzt halt.
2.) Wenn auf diese Vorstellungsschrist in einem

Monate nichts erfolgt, wenn die für negativ verletzend

gehaltene Gewalt weder die Forderung der Constitulioi»
erfüllt, noch jener Gemctndc, Corporation oder Mino-
rität überzeugende Gründe entgegenstellt, so ist die sich

beschwerende Parthey befugt, die Sache vor das im
dritten Abschnitte empfohlene Entschcidungstribunal
in Streitigkeiten zwischen den höchsten Gewalten, zu

bringen.
3.) Dieses Tribunal fordert sowohl jene klage-

führende Gemeinde, Corporation oder Minorität, als
auch jene einer negativen Verletzung angeklagte Staats-
gewalt vor sich, und spricht nach angehörten Grunde»



und Gegcngründen das Urtheil, ob eine negative Vcr-
letzung der Constitution vorhanden sey, oder nicht:
nach welchem Urcheile dann gehandelt werden soll.

Wenn also der Ansspruch des Entscheidnngstribu-
nals dahin geht, die Constitution sey negativ verletzt,
so ist die verletzende Gewalt genöthigt, in dem vor-
Handenen Falle der Constitution genug zu thun.

Nunmehr muß man freylich jenem Entscheidungs-
tribunal einen anderen Namen geben, denn es hat
jetzt eine dreyfache Gewalt: erstens entscheidet es in
Streitigkeiten zwischen den höchsten Gewalten (nach
unserm dritten Abschnitte) ; zwcytens spricht es in den-

ienigen Fällen, wo eine Gemeinde, Corporation oder
Minorität die Klage führt, es habe eine der höchsten

Staatsgewalten einen Eingriff in die Macht der an-

es vornehmlich, welche einen wesentlichen Theil des

Patriotismus, denjenigen nämlich, welcher auf der
Anhänglichkeit an die Verfassung beruht, bey verfehle-
denen Volksklassen sehr vermindern. Sie schwächen
erstens den Patriotismus der Bürger der ehmaligen
rein oder unmittelbar demokratischen Cantone, welche
vorher eine vollkommene Gleichheit nicht blos der bür-
gerlichen, sondern auch der politischen Rechte genossen.
Die engen Schranken der Vslkssouveränität schwächen
zweytens den Patriotismus bey einem Theile der Stadt-
bürger der ehmals aristokratischen Cantone, welche
sich im ausschließenden Besitze der Regierung sahen,
nun aber beynahe gar keinen Theil mehr daran haben.
Die eingeschränkte Volkssouveränität schwächt drittens
den Patriotismus bey jenen vielen tausend Landbür-

deren, mit Zulassung der letzteren, gethan, oder es gern der aristokratischen Cantone und gemeinen Herr-
habe gar eine Staatsgewalt einen Theil ihrer Macht schaften, welche die Constitution weit demokrati-
einer anderen Gewalt constitutionswidrig übertragen.'scher erwartet hatten, und sich nun in ihrer
(hiervon haben wir in dem sechsten Abschnitte geredet) ^Erwartung getäuscht finden. Wie soll diesem Uebel
drittens endlich spricht jenes Entscheidnngstribunal imabgeholfen, wie der sinkende oder schon gesunkene Pa-
Klagen über negative Verletzungen der Constitution,^triotismus, der uns, bey der noch immer ob uns
deren sich eine der höchsten Gewalten schuldig gemachtsschwebenden Kriegsgefahr von außen, so nothwendig
haben soll. Also hat dieses Tribunal nunmehr eine ist, wiederum erhoben und bevestigt werden l
dreyfache Gewalt, und daher kann es nicht mehr
heißen: Entscheidnngstribunal in Streitigkeiten zwi-
sehen den höchsten Gewalten. Wir müssen ihm dem-,
nach einen anderen seine Verrichtungen vollständiger
ausdrückenden Namen geben: Da der Zweck dieses

Tribunals ist, Streitigkeiten zwischen den höchsten

Staatsgewalten mit Vermeidung gefährlicher Unruhen
vorzubeugen, die drey höchsten Gewalten in den ihnen
durch diè Constitution vorgeschriebenen Schranken zu

halten, und die Constitution in denjenigen wichtigen
Kälten in Ausübung zu bringen, wo sie es noch nicht
seyn möchte, so glauben wir, da dieses alles der Frey-
heit zur Sicherheit und Bevestigung dienen soll, man
könne jenem Tribunal füglich den Namen Sicher-
h eit streb unal geben, welches noch überdieß ein
populärer Name wäre. ^ ^ -

Wer von der Nothwendigkeit eines solchen Sicher-lemer Gemeinde können neben einem Sachwalter
heitstriduuals noch nicht überzeugt ist, der bedenke einer der höchsten Gewalten, sich vor dem Sicher-
folgendes." jheitstribuna! stellen, können cuere Constieution

'Die politischen Rechte, welche die Constitution dem und «uere Freyheit vertheidigen; ihr klebrigen
einzelnen Bürger giebt, schränken sich beynahe auf könnet ruhig in eueren Wohnungen bleiben; das
die drey folgenden ein: Sicherheitstribunal ist das Sicherheitomittel merer
j.) auf das Recht der Erwählung der Wahlmänner; Freyheit!
2.) auf das Recht der Wahlfähigkeit zu allen Stellen ;! Würde das nicht den Patriotismus erwecken, oder,

s.) auf das Recht, diejenigen Coirstilutionsabänderun-wo er schon ist, vermehren, wenn man also zu dem

gen, die die gesetzgebenden Rathe seiner Zeit vor-Volke reden könnte, wenn man ihm die ungemeine
schlagen, genehmigen oder verwerfen zu helfen. iNützlichkeit eines solchen Tribunals recht lebhaft vor
' Diese drey Rechte find es unsers Bedünkens, wel-Augen stellen würde?

che die so gepriesene Volkssouverainirät enthalten. Undj Die Erweckung und Erhaltung.des Patriotismus
<dcn diese engen Schränken der VolkssouvergiMt sind ist eine der ersten Pflichten des Staatsmannes,

Würde nicht eben das den entweichenden Patrio-
tismus — wenigstens bey der denkenden Classe der
Unzufriedenen vest halten, wenn man den Bürgern
sagen könnte:

Sehet, hier ist ein Tribunal, an welches ihr
euch wenden könnet, wenn von hohem Orte aus,
mere Constitution und mere Freyheit verlegt wird!
Iegt brauchet ihr keine Land«..gemeinden mehr,
um euch vor Aristokratie zu beschützen: eine von
den übrigen Staatsgewalten unabhängige Gewalt
beschirmt mere Freyheit und sichert euch vor der
großen und furchtbaren Macht der Gesetzgebung
und des Directoriums; die Mittel, mere Frey-
heit zu erhalten, liegen m eueren Händen ; eine
einzige Gemeinde kann sich auch der höchsten

Staatsgewalt entgegen stellen; nur Deputate
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